10 Punkte Resolution 

der Teilnehmenden am 2. gemeinsamen Psychotherapiekongress der Schweizer Psy-Verbände zum Thema ‚Psychotherapie und Gesundheitsversorgung’ vom 24. Juni 2006 in Freiburg
1. Psychotherapie ist ein unerlässlicher Bestandteil einer modernen Gesundheitsversorgung und muss allen Menschen, welche diese Behandlung nötig haben, zugänglich sein.
2. Eine gute, flächendeckende psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung ist notwendig nicht zuletzt als Zeichen der Solidarität zwischen psychisch kranken Menschen und Gesunden.
3. Die Kosten für psychotherapeutische Behandlungen  durch qualifizierte Fachkräfte werden durch die obligatorische Krankenversicherung  OKP abgegolten. 

4. Psychotherapie ist wissenschaftlich begründet, wirksam sowie kosteneffizient. Sie spart Kosten, indem sie die Integration psychisch Kranker fördert, Arbeitsfähigkeit erhalten kann und indirekte Krankheitskosten senkt.
5. Psychotherapie ist wirksam bei allen psychischen Erkrankungen, sie hilft von Krisensituationen bis hin zur Rehabilitation, sie wird in Aktussituationen eingesetzt und wirkt Chronifizierungsprozessen entgegen.
6. Bei einer Zunahme der Nachfrage nach Psychotherapie und einer ausgewiesenen Unterversorgung kann weder von Kostensteigerung noch der Notwendigkeit von Sparmassnahmen ausgegangen werden. 

7. Überprüfung und Qualitätskontrolle von Psychotherapie werden partnerschaftlich - zwischen Gesetzgeber, Versicherern, und Leistungserbbringer -  durchgeführt.

8. Der Datenschutz ist speziell im Bereiche der Psychotherapie von allergrösster Bedeutung (hochsensible Daten über PatientInnen und Dritte) und unbedingt zu respektieren.

9. Gesetzliche Neuregelungen in der OKP über die Psychotherapie sollen den Patientinnen zu Gute kommen und Benachteiligungen gegenüber somatisch Kranken verhindern.

10. Für eine qualitativ hoch stehende psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung sind angemessene Berufsbedingungen für kompetente Fachkräfte aus Medizin und Psychologie zu erhalten und zu schaffen.  

